
Tagesstätte Tagesstätte 
für erwachsene Menschen für erwachsene Menschen 

mit Autismusmit Autismus
Lebenshilfe NürnbergLebenshilfe Nürnberg
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�� Diagnose AutismusDiagnose Autismus
(meist frühkindlicher Autismus, atypischer Autismus, Autismus(meist frühkindlicher Autismus, atypischer Autismus, Autismus--SpektrumSpektrum--
SyndromSyndrom--Bereich)Bereich)

�� Vollendung des 18. LebensjahresVollendung des 18. Lebensjahres
�� Keine Aufnahme in WfbM, Ausschluss aus Keine Aufnahme in WfbM, Ausschluss aus 

WfbMWfbM
�� Keine Aufnahme, Ausschluss aus FörderstättenKeine Aufnahme, Ausschluss aus Förderstätten
�� Bisher keine autismusspezifische FörderungBisher keine autismusspezifische Förderung
�� AuffälligkeitenAuffälligkeiten
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�� Auffälligkeiten sind bei einheitlichem Auffälligkeiten sind bei einheitlichem 
Klientel leichter handhabbarKlientel leichter handhabbar

�� Anspruch an die Arbeit ist anders als im Anspruch an die Arbeit ist anders als im 
„geistig„geistig--behinderten“ Bereichbehinderten“ Bereich

�� Personal ist in der Arbeit mit Menschen Personal ist in der Arbeit mit Menschen 
mit Autismus und anderen Behinderungen mit Autismus und anderen Behinderungen 
überfordert („Spagat“)überfordert („Spagat“)
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�� Teilhabe/SelbstbestimmungTeilhabe/Selbstbestimmung
SGB IX, §1SGB IX, §1

�� Behinderung abwenden, mindern, Behinderung abwenden, mindern, 
verhütenverhüten
SGB IX, §4SGB IX, §4

�� Leistungen der EingliederungshilfeLeistungen der Eingliederungshilfe
SGB XII, Kapitel 6, §§53ffSGB XII, Kapitel 6, §§53ff
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�� 4 Menschen mit Autismus (heute: 24)4 Menschen mit Autismus (heute: 24)

�� Viele Ansätze zu Autismus auf MarktViele Ansätze zu Autismus auf Markt

�� Entscheidung zum Ausbau der TA: Entscheidung zum Ausbau der TA: 
Wir nehmen nur solche Menschen mit Wir nehmen nur solche Menschen mit 
Autismus auf, die woanders nicht sein Autismus auf, die woanders nicht sein 
könnenkönnen
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�� Entscheidung: Anbahnung FCEntscheidung: Anbahnung FC
danach:danach:

Frage:Frage:
„Es ist eure Tagesstätte, was wollt Ihr?“„Es ist eure Tagesstätte, was wollt Ihr?“

Antwort:Antwort:
„Wir wollen dass die Gesellschaft uns„Wir wollen dass die Gesellschaft uns
akzeptiert“akzeptiert“
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Grundgedanken:Grundgedanken:

�� Strukturen für Menschen mit Autismus müssen Strukturen für Menschen mit Autismus müssen 
stimmenstimmen

�� Gleichgewicht zwischen fördern und fordernGleichgewicht zwischen fördern und fordern

�� Berücksichtigung dass die kognitive Ebene und Berücksichtigung dass die kognitive Ebene und 
Handlungsebene sich nicht bedingenHandlungsebene sich nicht bedingen

�� Weg vom Erscheinungsbild hin zur PersonWeg vom Erscheinungsbild hin zur Person
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�� Nutzer muss sich selbst entscheidenNutzer muss sich selbst entscheiden

�� Erwachsene PersönlichkeitErwachsene Persönlichkeit

�� Teilnahme an Aktivitäten der Einrichtung ist Teilnahme an Aktivitäten der Einrichtung ist 
bindendbindend

�� Basis: WertschätzungBasis: Wertschätzung

�� Grundlagen: FörderpläneGrundlagen: Förderpläne

�� Ausgangspunkt: Akzeptanz GesellschaftAusgangspunkt: Akzeptanz Gesellschaft
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�� KommunikationKommunikation
�� WahrnehmungWahrnehmung
�� Soziale KompetenzSoziale Kompetenz
�� SelbständigkeitSelbständigkeit
�� MotorikMotorik
�� BildungBildung
�� KreativitätKreativität

Ziel: Ziel: Eigene VorstellungEigene Vorstellung
entwickeln/verwirklichenentwickeln/verwirklichen
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�� Keine Strukturierung über Raum, Zeit, Ort Keine Strukturierung über Raum, Zeit, Ort 
etc.etc.

sondern:sondern:
�� Mitarbeiter ist „Struktur“Mitarbeiter ist „Struktur“

�� Hohe Flexibilität (Klienten, Mitarbeiter)Hohe Flexibilität (Klienten, Mitarbeiter)

�� Entscheidung wer wo ist, erfolgt bei Entscheidung wer wo ist, erfolgt bei 
Ankunft am MorgenAnkunft am Morgen
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�� StallpraktikumStallpraktikum
�� GemüsehallenpraktikumGemüsehallenpraktikum
�� Projekte: Garten, Umzug, Projekte: Garten, Umzug, 

Parkplätze, Parkplätze, 
Raumgestaltung, Raumgestaltung, 
MailingaktionenMailingaktionen, , 
Hasenställe; Unterstände Hasenställe; Unterstände 
etc. bauenetc. bauen

Ziel: Ziel: Selbstbestätigung Selbstbestätigung 
Erfolgserlebnisse,Erfolgserlebnisse,
Erfahrungen Erfahrungen (Arbeit, (Arbeit, 

Menschen)Menschen)
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�� Ausarbeitungen für Ausarbeitungen für 
Projekte an Schulen, Projekte an Schulen, 
Universitäten, Universitäten, 
AusbildungsstättenAusbildungsstätten

�� Begleitung von Begleitung von 
Projekttagen und Projekttagen und 
DiskussionsrundenDiskussionsrunden (s. (s. 
Öffentlichkeitsarbeit)Öffentlichkeitsarbeit)

Ziel: Selbstwertgefühl Ziel: Selbstwertgefühl 
entwickeln,entwickeln,
Bewusstsein Bewusstsein 
weckenwecken



�������������
�������������������
������

�� ErwachsenenbildungErwachsenenbildung

�� Heilpädagogisches ReitenHeilpädagogisches Reiten

�� Kulturangebote (Museen, Kino etc.)Kulturangebote (Museen, Kino etc.)

�� Freizeiten in Kulturstädten (Wien, Freizeiten in Kulturstädten (Wien, 
Amsterdam, Paris, Barcelona, Edinburgh)Amsterdam, Paris, Barcelona, Edinburgh)

�� Klettern im RiesengebirgeKlettern im Riesengebirge

�� AusflügeAusflüge
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�� Auseinandersetzung mit stark autoAuseinandersetzung mit stark auto-- oder oder 
fremdaggressiven Verhaltensweisenfremdaggressiven Verhaltensweisen

�� Auseinandersetzung mit sozial auffälligen Auseinandersetzung mit sozial auffälligen 
VerhaltensweisenVerhaltensweisen

Leitsatz: WIR WOLLEN DASS DIELeitsatz: WIR WOLLEN DASS DIE
GESELLSCHAFT UNSGESELLSCHAFT UNS
AKZEPTIERTAKZEPTIERT
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�� FörderpläneFörderpläne

�� BeobachtungsbögenBeobachtungsbögen

�� FähigkeitsprofilFähigkeitsprofil

�� Dokumentation von ElterngesprächenDokumentation von Elterngesprächen

�� TelefonnotizenTelefonnotizen

�� QualitätssicherungQualitätssicherung
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�� ElterngesprächeElterngespräche

�� HospitationHospitation

�� ElternabendeElternabende

�� ElternsprechtageElternsprechtage

�� HausbesucheHausbesuche

�� ElterninformationsheftElterninformationsheft
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�� Personalschlüssel  1 : 1,25Personalschlüssel  1 : 1,25

�� Interdisziplinäres TeamInterdisziplinäres Team

�� Psychiatrischer FachdienstPsychiatrischer Fachdienst

�� Psych./Päd. FachdienstPsych./Päd. Fachdienst

�� Familientherapeut(in)Familientherapeut(in)
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�� DiskussionsrundenDiskussionsrunden
�� ProjekttageProjekttage
�� TagungenTagungen
�� Seminare, Referate, VorträgeSeminare, Referate, Vorträge
�� FortbildungenFortbildungen
�� BesuchsmöglichkeitenBesuchsmöglichkeiten
�� HospitationsmöglichkeitenHospitationsmöglichkeiten
�� Film „so nah und doch so fern“Film „so nah und doch so fern“



���
���

��������
���

�����

���������
�����	��
����
�

�������
����������

����

��������
�� �!"��

#������$
#� ����
�!"����

��������

�% �� 	��
 ��

&�����"�����

'�������(
)� �*���

���$�

��
�����

��
�!"����

��+ �

��



 ��#�!�� ��#�!��

�� Weiterbildung für FachkräfteWeiterbildung für Fachkräfte
Dauer: 13 WoDauer: 13 Wo--EndenEnden
(gestartet: Juni 2008)(gestartet: Juni 2008)

�� Berufsbildungsbereich (WfbM) für Berufsbildungsbereich (WfbM) für 
Menschen mit Autismus und Menschen mit Autismus und 
AuffälligkeitenAuffälligkeiten
Anträge gestellt (2009)Anträge gestellt (2009)
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�� Fähigkeitsprofil (Programmversion)Fähigkeitsprofil (Programmversion)
Alle Bereiche des Lebens und der Entwicklung aufgeteilt Alle Bereiche des Lebens und der Entwicklung aufgeteilt 
in Selbständigkeit, Motivation, Hilfestellungin Selbständigkeit, Motivation, Hilfestellung
�� zusätzlich: Grafische Verlaufskurvezusätzlich: Grafische Verlaufskurve
�� zusätzlich: Fazit Entwicklungsberichtzusätzlich: Fazit Entwicklungsbericht
�� Vorstellung: Vorstellung: ConsozialConsozial NürnbergNürnberg
�� ICFICF--Modul (Januar 2010)Modul (Januar 2010)
�� GesamtplanverfahrenGesamtplanverfahren--Modul (Januar 2010)Modul (Januar 2010)

�� Wohngruppe für Menschen mit Autismus und Wohngruppe für Menschen mit Autismus und 
Auffälligkeiten (2010)Auffälligkeiten (2010)
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Sucht nach Leuten, die euch unterstützen. Einige wenigeSucht nach Leuten, die euch unterstützen. Einige wenige
echte Freundinnen und Freunde können euch das Gefühlechte Freundinnen und Freunde können euch das Gefühl
geben, geliebt und respektiert zu werden….geben, geliebt und respektiert zu werden….
Auch Menschen mit Autismus können frei und fröhlichAuch Menschen mit Autismus können frei und fröhlich
leben…leben…
Seid ihr selbst…Seid ihr selbst…
Natürlich könnt ihr eure Träume verwirklichen. Dass ihrNatürlich könnt ihr eure Träume verwirklichen. Dass ihr
dabei vielleicht mehr Hilfe benötigt als andere, heißt nicht,dabei vielleicht mehr Hilfe benötigt als andere, heißt nicht,
dass ihr sie vergessen müsst..dass ihr sie vergessen müsst..
Ihr müsst eure eigene kleine Nische im Leben suchen. Ihr Ihr müsst eure eigene kleine Nische im Leben suchen. Ihr 
verdient es, glücklich zu sein…verdient es, glücklich zu sein… ��������	
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Menschen mit Autismus haben die 
gleichen Grundbedürfnisse wie alle 
Menschen und ein Recht auf 
Selbstbestimmung und Teilhabe am 
Leben in der Gesellschaft.  
 
 
Die Tagesstätte verfolgt das Ziel den 
Menschen mit Autismus entsprechend 
seiner Fähigkeiten und Möglichkeiten zu 
fördern, ihm die Möglichkeit zu geben, 
eigene Vorstellungen vom Leben zu 
entwickeln, sowie in gleichberechtigte 
Auseinandersetzung mit anderen Men-
schen zu gehen.  
 
 
Die Tagesstätte ist eine Einrichtung für 
erwachsene Menschen mit Autismus, die 
das 18. Lebensjahr vollendet haben und 
auf Grund ihrer massiven Auffälligkeiten 
und/oder der bisher nicht autismus-
spezifischen Förderung nicht, noch nicht, 
oder noch nicht wieder in den allgemeinen 
Arbeitsmarkt oder in einer Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung integriert 
werden können  
(SGB IX., § 136). 
 
 
Aufgenommen werden Menschen, bei 
denen die Diagnose Autismus nach ICD 10 
(F84.ff), DSM – IV gestellt wurde.  
 
 
Die Aufnahme erfolgt nach einer Hospi-
tationswoche, in der der junge Mensch mit 
Autismus die Einrichtung kennen lernen 
und sich für einen Aufenthalt in der 
Tagesstätte entscheiden kann. 

 
 
Interdisziplinäres Team: 

 
�  Fachw. f. Soz. u. Gesundheitswesen 

�  Dipl. Päd. Univ. 

�  Dipl. Soz.-Päd. (FH) 

�  SonderpädagogInnen M.A. 

�  ErzieherInnen 

�  Ergotherapeutin 

�  HeilerziehungspflegerInnen 

�  Psychiatrischer Fachdienst 

�  Pädagogisch/ Psychologischer Fachdienst 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt: 
 

Leiterin: Petra Wolf 
Tagesstätte für erwachsene 
Menschen mit Autismus 
Muggenhofer Str. 122 
90429 Nürnberg 
 
Telefon: (0911) 58 793 880 
Fax: (0911) 58 793 885 
e-Mail: wolfp@lhnbg.de 
Internet: http://www.lhnbg.de 
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Leistungsangebote:  

Förderung und Erweiterung der 

�  Kommunikation 

�  Selbstständigkeit 

�  lebenspraktischen Fähigkeiten 

�  Persönlichkeitsbildung 

�  Wahrnehmung 

�  Motorik 

�  Arbeitsfähigkeit 

�  Aufnahme von Sozialkontakten 

�  Kognitiven Fähigkeiten 

�  Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterstützung 

�  beim Aufbau von Frustrationstoleranz 

�  beim Abbau von massiven aggressiven 

Verhaltensweisen 

 

 
 

 

 

 

 

Ergänzende Bildungs - und Förderangebote: 

 

�  Erwachsenenbildung in Form von Unterricht, 

Unterrichtsbesuchen, Interessensgruppen, u.ä. 

�  Heilpädagogisches Reiten 

�  FC (Facilitated Communication)  

�  TEACCH (Strukturierung von Raum, Zeit und 

Handlung) 

�  Führen nach Affolter 

�  Freizeiten 

�  Ausflüge 

�  Erlebnispädagogische Angebote  

(Bootfahren, Klettern, Wandern, u.ä.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schnupperpraktika: 

�  Arbeitsanbahnende Maßnahmen in Einzel-

begleitung, wie WfbMs, Reitstall, Gemüsebau-

betrieb und Garten 

�  Arbeits – und Belastungserprobung 

 
 
 

Elternarbeit: 

 

�  Regelmäßige Elternabende 

�  Elternsprechtage 

�  Hausbesuche (1x jährlich) 

�  Hospitationsmöglichkeiten 

�  Elterngespräche 

�  Ausflüge 
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Pädagogische Fortbildung 
 

zur 
 
Förderung von  
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit  
Autismus im Entwicklungsverlauf 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 

Gemeinnützige Gesellschaft für soziale Dienste 
Roritzerstr. 7, 90419 Nürnberg 
Tel.  0911 / 3 77 34 - 0 
Fax  0911 / 3 77 34 - 34 
E-Mail:  info@ggsd.de  
 
Info-Hotline: 0800 / 1 02 05 80 
Internet: www.GGSD.de 
 
Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband 

In Kooperation mit: 

Tagesstätte für erwachsene Menschen  
mit Autismus Lebenshilfe Nürnberg 
Fahrradstr. 54, 90429 Nürnberg 

Tel. 0911 / 5 87 93 - 880  
Fax: 0911 / 5 87 93 - 885 
E-Mail: wolfP@lhnbg.de 



 
 

 
 
 
 

Pädagogische Fortbildung Förderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Autismus im Entwicklungsverlauf, Seite 2 

Stand: 24.10.08 

 
 
Pädagogische Fortbildung zur  
Förderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Autis-
mus im Entwicklungsverlauf 
 
1. Grundannahmen  

Autismus ist eine tiefgreifende Entwicklungsstörung. Diese ist gekennzeichnet durch eine Beeinträchti-
gung der gesamten Entwicklung, die bereits im Kindesalter beginnt und deren Zentrum eine schwere 
Beziehungs- und Kommunikationsstörung ist. Hinzu kommen zahlreiche Verhaltensauffälligkeiten, die 
besonders für die Eltern aber auch für Pädagogen und für nicht auf Autismus ausgerichtete Einrichtun-
gen im alltäglichen Umgang mit den Kindern/Jugendlichen/Erwachsenen sehr belastend sind. 
 
Die Auswirkung der Störung behindert zusätzlich in vielfältiger Weise die Beziehung zur Umwelt, die 
Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft sowie die Fähigkeit zur Eingliederung in die Gesellschaft. 
Es sind sowohl kognitive als auch sprachliche, motorische, emotionale und interaktionale Funktionen 
betroffen. Menschen mit Autismus sind in der Regel mehrfachbehindert. Wie bei allen Mehrfachbehinde-
rungen verlagert sich der Schwerpunkt der Behinderung mit dem Lebensalter. 
 
Menschen mit Autismus benötigen eine andere bzw. intensivere Förderung als Menschen mit einer an-
deren Behinderung. Je früher Autismus diagnostiziert wird und eine gezielte Förderung einsetzt, desto 
leichter lassen sich u.a. Wahrnehmungsverarbeitungsstörungen therapieren und autistische Verhal-
tensmuster reduzieren. 
 
Ziel muss von frühester Kindheit an sein, Integrationserschwerende Faktoren zu minimieren und die der 
Integration dienlichen Fähigkeiten zu erweitern. 
 
In diesem Zusammenhang ist es wichtig, die Individualität und Verschiedenheit, die Würde und den 
Wert der Person als Ganzes (Körper und Geist) zu betrachten und anzuerkennen.  
 
Um im Alltagsleben integriert und von der Umwelt akzeptiert zu werden, benötigt der Mensch mit Autis-
mus egal welchen Alters sowohl 
 
�x sachliche,  
�x soziale als auch 
�x persönliche Kompetenz. 
 
Diese Kompetenzen müssen gleichwertig behandelt und altersentsprechend gefördert werden. Neben 
der Förderung müssen Pflege und Betreuung nach dem individuellen Bedarf gewährleistet werden. 
 
Nachdem Autismus erst in den letzten Jahren mehr in den Mittelpunkt gerückt ist, fehlen Einrichtungen, 
die den Bedürfnissen und Verhaltensweisen von Menschen jeglichen Alters mit Autismus gerecht wer-
den. Eine individuelle Förderung von Menschen mit Autismus in Frühförderstellen, Kindergärten, För-
derzentren zur geistigen Entwicklung, Tagesstätten, Werkstätten für behinderte Menschen, Integrations-
firmen und Ausbildungsbetrieben ist häufig aufgrund des Erscheinungsbildes von Autismus nicht mög-
lich und kann nicht ausreichend erfüllt werden. 

. . . 
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Häufig verweigern sich Menschen mit Autismus Testsituationen, so dass eine Diagnose problematisch 
ist. Zusätzlich ergibt sich ein falsches Bild über die Leistungsfähigkeit und die kognitiven Fähigkeiten 
einzelner Menschen mit Autismus. Meist ist eine Unterbringung in Gruppen mit schwerstbehinderten 
Menschen die Folge. 
In der Fortbildung Pädagogik, Schwerpunkt Autismus werden die alternativen Möglichkeiten mit Men-
schen mit Autismus zu arbeiten vorgestellt und Methoden erarbeitet, die es den einzelnen Pädagogen 
möglich machen in anderer Art und Weise als bisher mit Menschen mit Autismus zu arbeiten und somit 
eine ganzheitliche Entwicklung und Förderung zu gewährleisten. 
Um die angemessene Betreuung der Menschen mit Autismus zu sichern, sollte in jeder pädagogi-
schen/therapeutischen Einrichtung mindestens eine Mitarbeiterin/ein Mitarbeiter sein, der die in der 
Fortbildung vermittelten Kenntnissen und Kompetenzen vorweist.  
 
 
2. Ziele der Fortbildung  

�x fundierte Kenntnisse des Krankheitsbildes Autismus im Entwicklungsverlauf  

�x Mitarbeiter am eigenen Arbeitsplatz fachkompetent anleiten  

�x Eltern und Erziehungsberechtigte beraten 

�x Individuelle Förderpläne in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten zu erarbeiten, durchzuführen und 
zu evaluieren  

 
 
3. Zugangsvoraussetzungen 

�x Abgeschlossene Berufsausbildung in einem sozialpädagogischen, medizinischen oder pflegerischen 
Bereich (bspw. Erzieherinnen/Erzieher, Heilerziehungspflegerinnen/Heilerziehungspfleger, Ergothe-
rapeutinnen/Ergotherapeuten, Altenpflegerinnen/Altenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflege-
rinnen und -pfleger) 

�x Einschlägige Berufserfahrung 

�x Möglichkeit der Anwendung der Lehrinhalte am eigenen Arbeitsplatz 

�x Teilnahme an einem Beratungsgespräch vor Beginn der Fortbildung  
 
 
4. Lernkonzept 

Die Fortbildung besteht aus Präsenzblöcken und beinhaltet zusätzlich eine Selbstlernphase. Am Ende 
steht eine schriftliche Abschlussprüfung in Form einer Projektarbeit und ein zusätzlicher Tag mit einer 
mündlichen Abschlussprüfung in Form eines Fallgespräches.  
 
Abschluss: Zertifikat Fachkraft für Autismus 
Die Teilnehmer erhalten ein aussagefähiges Zertifikat. 
 
 
5. Umfang 

208 Unterrichtsstunden in 13 Präsenzblöcken von 2 Tagen/Monat. Die Fortbildung erstreckt sich über 
einem Zeitraum von 13 Monaten. Parallel dazu Selbstlernzeit von 100 Stunden. 
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6. Lehrinhalte 

6.1 Autismus 16 U. Stunden 

- Formenkreis Autismus 
- Ursachen von Autismus 
- Auswirkungen von Autismus 
 
6.2 Diagnostikinstrumente Autismus 16 U. Stunden 

- ADOS - Beobachtung von Gestik und Mimik 
- SEAS-M - Erfassung Autismusspektrumstörungen 
- The Chat - Checkliste Autismus für Kleinkinder 
- Merkmale zur Früherkennung U1 - U9 
- P.E.P. und A.P.E.P. - Entwicklungs- und Verhaltensprofil 
 
6.3 Selbstreflexion des eigenen Handelns 16 U. Stunden 
- Beobachtung 
- Auftreten 
- Grenzen 
- Umgang mit autistischen Verhaltensweisen 
 
6.4 Umgang mit Auto-/Fremdaggression 16 U. Stunden 

- Umgang mit Krisen 
- Auto-/Fremdaggressionen 
- Krisenintervention 
- rechtliche Grundlagen 
 
6.5 Sexualität, Entwicklung, Pubertät 16 U. Stunden 

- Sexuelle Entwicklung 
- Umgang mit Sexualität 
- Umgang mit sexuell auffälligem Verhalten 
- Chancen der Pubertät 
 
6.6 Autismus im frühen Kindesalter 16 U. Stunden 

- Chancen der Früherkennung 
- Fördermöglichkeiten im frühen Kindesalter 
- Therapieansätze im frühen Kindesalter 
 
6.7 Verhaltenstherapeutische Ansätze bei Autismus 16 U. Stunden 
- Vorstellung unterschiedlicher verhaltenstherapeutischer Maßnahmen  

und Programme 
- Für und Wider von verhaltenstherapeutischen Maßnahmen 
 
6.8 Kommunikation bei nichtsprechenden Menschen mit Autismus 16 U. Stunden 
- Kommunikationshilfen 
- Unterstützte Kommunikation (Bliss, Pics, Photo etc) 
- Gestützte Kommunikation - Facilitated Communication (FC) 
- Anbahnung von Sprache, Spracherhalt, Sprachförderung 
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6.9 TEACCH-Konzept 16 U. Stunden 

- Konzept von Teacch 
- Umsetzung von Teacch 
 
6.10 Sonstige autismusspezifische Ansätze 16 U. Stunden 

- Wahrnehmungstherapie nach Affolter 
- Verhaltenstherapie nach Loovas 
- Neurologische Reorganisation nach Delacato 
- Sensorische Integration nach Ayres 
 
6.11 Medikation bei Autismus 16 U. Stunden 

- Welche Medikation bei Autismus 
- Wirkstoffe 
- Risiken 
- Vor-/Nachteile Medikation 
- rechtliche Grundlage 
- Dokumentation 
- Überschneidung von Krankheitsbildern 
 
6.12 Planungselemente/Dokumentationssysteme 16 U. Stunden 

- Vorstellung unterschiedlicher Dokumentationssysteme 
- Konzipieren von Planungselementen 
- Evaluationsmethoden  
 
6.13 Elternarbeit 16 U. Stunden 

- Beratung von Eltern 
- Begleitung von Eltern 
- Notwendigkeit der Elternberatung und -begleitung 
- Der Pädagoge als Therapeut? 
- Krisenintervention und Konfliktmanagement 
 
 Gesamt 208 U. Stunden 
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7. Zeitplan 

Unterrichtszeit jeweils 
Freitag:  13.30 Uhr bis 20.15 Uhr (8 U. Stunden)  
Samstag:  09.00 Uhr bis 16.15 Uhr (8 U. Stunden) 
  
 Termine 2009 Termine 2010 

25.09. - 26.09.2009 29.01. - 30.01.2010 21.05. - 22.05.2010 

23.10. - 24.10.2009 26.02. - 27.02.2010 18.06. - 19.06.2010 

20.11. - 21.11.2009 26.03. - 27.03.2010 16.07. - 17.07.2010  

18.12. - 19.12.2009 16.04. - 17.04.2010 24.09. - 25.09.2010 

  22.10. - 23.10.2010 

 
 
8. Anmeldung/Beratung 

Bitte melden Sie sich mit dem Anmeldeformular (s. Anhang) an und fügen folgende Unterlagen bei 
- Lebenslauf mit Lichtbild 
- Ausbildungsabschluss  
- Arbeitgebernachweis  
 
Ansprechpartnerin 
Petra Wolf, Fachbereichsleitung Autismus, Tel: 0911 / 5 87 93 - 880, E-Mail: wolfp@lhnbg.de 
 
 
9. Unterrichtsort 

Gemeinnützige Gesellschaft für soziale Dienste 
Roritzerstraße 27 a 
90419 Nürnberg 
 
 
10. Kosten  

Die Kosten der Fortbildung betragen 1.535,- € zzgl. 100,- € für Kopien/Lernmittel. 
 
 
11. Rechtsträger 

Gemeinnützige Gesellschaft für soziale Dienste - DAA - mbH 
Roritzerstraße 7, 90419 Nürnberg 
Tel. 0911 / 3 77 34 - 0, Fax 0911 / 3 77 34 - 34, E-Mail: hauptverwaltung@ggsd.de 
 
 
12. Kooperationspartner 

GTL Gemeinnützige Gesellschaft zum Betrieb einer Tagesstätte der Lebenshilfe Nürnberg mbH 
Handelsregister: HRB 14498, Amtsgericht Nürnberg 
Geschäftsführer: André Deraëd 
Fahrradstr. 54, 90429 Nürnberg 
Tel: 0911 / 5 87 93 - 880, Fax: 0911 / 5 87 93 - 885, E-Mail: wolfp@lhnbg.de 
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Gemeinnützige Gesellschaft für soziale Dienste (in Kooperation mit der Lebenshilfe Nürnberg) 
Teilnahmebedingungen, Teilnehmerexemplar 
 
1. Hat sich ein Teilnehmer (TN) für einen Lehrgang angemeldet, für den die Anerkennung nach § 86 SGB III beantragt wurde oder 

in dem eine Förderung nach SGB III für den einzelnen Teilnehmer möglich ist, besteht bei nicht erfolgter Anerkennung oder bei 
festgestellter Nichtförderung des Teilnehmers ein bis zum Maßnahmebeginn auszuübendes Rücktrittsrecht des Teilnehmers 
ohne Kostenbelastung. 

 
2. Der Teilnehmer verpflichtet sich - soweit die Lehrgangsgebühren nicht von dritter Seite übernommen werden - zur pünktlichen 

Zahlung der Gebühren. Über die Gebühren können Ratenzahlungen vereinbart werden, die lt. Rechnungstellung fällig sind. 
Sind mehr als zwei Ratenzahlungen in Verzug, wird die gesamte Ausbildungsgebühr sofort fällig. Es kann eine Mahngebühr 
von € 1,50 je Mahnung erhoben werden. 

 
3. Es gelten folgende Kündigungsfristen: 

Die Anmeldung zur Teilnahme kann innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsabschluss schriftlich widerrufen werden. Abweichend 
hiervon besteht 14 Tage vor Beginn der Maßnahme - vorbehaltlich anderweitiger Regelungen der zuständigen fördernden Stel-
len oder anderweitiger Gesetzesregelungen kein Widerrufsrecht. Soweit der TN nach den Regelungen des SGB III gefördert 
wird, gilt dieses spätestens ab Maßnahmebeginn. Hat sich ein Teilnehmer für eine Maßnahme angemeldet, für die die Förde-
rung nach SGB III beantragt wurde oder in der eine Förderung nach SGB III für den einzelnen Teilnehmer möglich ist, besteht 
bei nicht erfolgter Anerkennung oder bei Ablehnung der Förderung des Teilnehmers ein bis zum Maßnahmebeginn auszuüben-
des Rücktrittsrecht. 
Der TN kann bei Bildungsmaßnahmen, die länger als sechs Monate dauern, den Vertrag ohne Angabe von Gründen erstmals 
zum Ablauf des ersten Lehrgangshalbjahres mit einer Frist von sechs Wochen ordentlich kündigen; danach ist die Ausbildung 
mit einer sechswöchigen Frist jeweils zum Ende jeden Quartals kündbar. 
Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen eines wichtigen Grundes im Sinne der einschlägigen Rechtspre-
chung bleibt unberührt. 
Soweit der TN nach den Regelungen des SGB III gefördert wird, besteht eine ordentliche Kündigungsfrist von sechs Wochen 
zum Ende eines jeden dritten Monats; für Maßnahmen in Abschnitten, die kürzer als drei Monate sind, ist eine Kündigung zum 
Ende eines jeden Abschnitts möglich. Teilnehmer, die eine Förderung nach SGB III erhalten, können zum Zweck der Ar-
beitsaufnahme die geförderte Bildungsmaßnahme ohne Einhaltung einer Frist kündigen. 
Die Kündigung hat  schriftlich  gegenüber dem Vertragspartner zu erfolgen. 
Änderungen in den Ausbildungsinhalten der Schule, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften erfolgen, berechtigen nicht zur Kün-
digung. 

 
4. Die Schule behält sich vor, Lehrgänge vor Beginn wegen mangelnder Teilnehmerzahl von weniger als 16 Teilnehmern, bei 

staatlich geregelten Ausbildungsgängen 18 Teilnehmern, oder Störungen im Geschäftsbetrieb abzusagen. Bereits entrichtete 
Gebühren werden erstattet.  

  Die Schule behält sich vor, bei kurzfristiger Krankmeldung des zuständigen Dozenten die vorgesehene Abfolge einzelner Unter-
richtsstunden zu ändern oder zu verschieben. In diesem Fall werden die Teilnehmer unverzüglich benachrichtigt. 

 
5. Der Teilnehmer verpflichtet sich, die Schulordnung einzuhalten, den Anweisungen der Schulleitung und der Ausbilder zu folgen, 

regelmäßig am Unterricht teilzunehmen, die für die Aufnahme und Prüfung erforderlichen Unterlagen rechtzeitig und vollständig 
vorzulegen sowie Ausbildungs- und Prüfungsgebühren (soweit keine Förderung nach SGB III vorliegt) zu den vereinbarten Ter-
minen zu entrichten.  

 Leistungsbescheide von Kostenträgern werden der Schule vom Teilnehmer in Kopie zur Verfügung gestellt. 
 Teilnehmer, die nachhaltig gegen diese Verpflichtungen verstoßen, können von der Schule ausgeschlossen werden. 
 
6. Der Teilnehmer hat von der Schule zur Verfügung gestellte Geräte und Materialien sowie die Schulungsräume pfleglich  zu 

behandeln. 
 
7. Wer gegen die Pflichten als Teilnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig nachhaltig verstößt, kann von der weiteren Teilnahme 

ganz oder teilweise ausgeschlossen werden. Der Teilnehmer hat der Gemeinnützigen Gesellschaft für soziale Dienste - DAA - 
mbH einen ggf. entstandenen Schaden zu ersetzen. 

 Die Gemeinnützige Gesellschaft für soziale Dienste - DAA - mbH behält sich vor, den TN von der Teilnahme auszuschließen, 
wenn nachweisbar festzustellen ist, dass das Lehrgangsziel durch den betreffenden Teilnehmer nicht erreicht werden kann 
oder wenn nach erfolgloser Abmahnung gegen die Pflichten gemäß Punkt 5 und 6 dieser Teilnahmebedingungen wiederholt 
grob verstoßen wurde. In diesem Fall hat der Teilnehmer die Lehrgangsgebühren anteilig für den bereits erfolgten Lehrgang zu 
entrichten; überzahlte Beträge werden erstattet. 

 
8. Die Schule haftet über den Rechtsträger der Schule bei Unfällen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Eine Haftung bei 

Verlust oder Diebstahl vom Teilnehmer eingebrachter Gegenstände entfällt. 
 
9. Nebenabreden bedürfen der Schriftform. 
 
10. Gerichtsstand ist Nürnberg. 
 
Diese Teilnahmebedingungen werden von mir anerkannt. 
 

................................................................... .............................................................................. 
Ort, Datum Rechtsverbindliche Unterschrift 
 
 

Stand: 09/07 
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Aufnahmeantrag für die 
 
Pädagogische Fortbildung Förderung von Kindern, Jugendlichen und  
Erwachsenen mit Autismus im Entwicklungsverlauf 
 
zurück an: 
 
Bildungszentrum für Pflegeberufe Nürnberg 
SFW - Seminar für Fort- und Weiterbildung 
Zollhausstraße 95 
90469 Nürnberg 
 
 
Fortbildungsort: Gemeinnützige Gesellschaft für soziale Dienste 
 Roritzerstr. 27 a, 90419 Nürnberg 
 
Fortbildungsbeginn: 25. September 2009 
 
Fortbildungsende: 23. Oktober 2010 
 
 
Name: ....................................................................................................................... 
 
 
Vorname: ....................................................................................................................... 
 
 
geb. am:  ...................................  in:  ............................................................................ 
 
 
Anschrift: 

Straße:  ....................................................................................................................... 
 
 
PLZ / Ort:  ....................................................................................................................... 
 
 
Telefon:  ....................................................................................................................... 
 
Die im Informationsblatt genannten Fortbildungsinhalte, Fortbildungsbedingun-
gen und Kosten werden hiermit anerkannt. Die schriftliche Bestätigung der Teil-
nahmebedingungen liegt bei (s. Rückseite). 
 
 
............................................................. ..................................................................... 
Ort, Datum  Rechtsverbindliche Unterschrift 
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Gemeinnützige Gesellschaft für soziale Dienste (in Kooperation mit der Lebenshilfe Nürnberg) 
Teilnahmebedingungen, Trägerexemplar 
 
1. Hat sich ein Teilnehmer (TN) für einen Lehrgang angemeldet, für den die Anerkennung nach § 86 SGB III beantragt wurde 

oder in dem eine Förderung nach SGB III für den einzelnen Teilnehmer möglich ist, besteht bei nicht erfolgter Anerkennung 
oder bei festgestellter Nichtförderung des Teilnehmers ein bis zum Maßnahmebeginn auszuübendes Rücktrittsrecht des Teil-
nehmers ohne Kostenbelastung. 

 
2. Der Teilnehmer verpflichtet sich - soweit die Lehrgangsgebühren nicht von dritter Seite übernommen werden - zur pünktlichen 

Zahlung der Gebühren. Über die Gebühren können Ratenzahlungen vereinbart werden, die lt. Rechnungstellung fällig sind. 
Sind mehr als zwei Ratenzahlungen in Verzug, wird die gesamte Ausbildungsgebühr sofort fällig. Es kann eine Mahngebühr 
von € 1,50 je Mahnung erhoben werden. 

 
3. Es gelten folgende Kündigungsfristen: 

Die Anmeldung zur Teilnahme kann innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsabschluss schriftlich widerrufen werden. Abwei-
chend hiervon besteht 14 Tage vor Beginn der Maßnahme - vorbehaltlich anderweitiger Regelungen der zuständigen fördern-
den Stellen oder anderweitiger Gesetzesregelungen kein Widerrufsrecht. Soweit der TN nach den Regelungen des SGB III ge-
fördert wird, gilt dieses spätestens ab Maßnahmebeginn. Hat sich ein Teilnehmer für eine Maßnahme angemeldet, für die die 
Förderung nach SGB III beantragt wurde oder in der eine Förderung nach SGB III für den einzelnen Teilnehmer möglich ist, 
besteht bei nicht erfolgter Anerkennung oder bei Ablehnung der Förderung des Teilnehmers ein bis zum Maßnahmebeginn 
auszuübendes Rücktrittsrecht. 
Der TN kann bei Bildungsmaßnahmen, die länger als sechs Monate dauern, den Vertrag ohne Angabe von Gründen erstmals 
zum Ablauf des ersten Lehrgangshalbjahres mit einer Frist von sechs Wochen ordentlich kündigen; danach ist die Ausbildung 
mit einer sechswöchigen Frist jeweils zum Ende jeden Quartals kündbar. 
Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen eines wichtigen Grundes im Sinne der einschlägigen Rechtspre-
chung bleibt unberührt. 
Soweit der TN nach den Regelungen des SGB III gefördert wird, besteht eine ordentliche Kündigungsfrist von sechs Wochen 
zum Ende eines jeden dritten Monats; für Maßnahmen in Abschnitten, die kürzer als drei Monate sind, ist eine Kündigung zum 
Ende eines jeden Abschnitts möglich. Teilnehmer, die eine Förderung nach SGB III erhalten, können zum Zweck der Ar-
beitsaufnahme die geförderte Bildungsmaßnahme ohne Einhaltung einer Frist kündigen. 
Die Kündigung hat  schriftlich  gegenüber dem Vertragspartner zu erfolgen. 
Änderungen in den Ausbildungsinhalten der Schule, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften erfolgen, berechtigen nicht zur 
Kündigung. 

 
4. Die Schule behält sich vor, Lehrgänge vor Beginn wegen mangelnder Teilnehmerzahl von weniger als 16 Teilnehmern, bei 

staatlich geregelten Ausbildungsgängen 18 Teilnehmern, oder Störungen im Geschäftsbetrieb abzusagen. Bereits entrichtete 
Gebühren werden erstattet.  

  Die Schule behält sich vor, bei kurzfristiger Krankmeldung des zuständigen Dozenten die vorgesehene Abfolge einzelner 
Unterrichtsstunden zu ändern oder zu verschieben. In diesem Fall werden die Teilnehmer unverzüglich benachrichtigt. 

 
5. Der Teilnehmer verpflichtet sich, die Schulordnung einzuhalten, den Anweisungen der Schulleitung und der Ausbilder zu 

folgen, regelmäßig am Unterricht teilzunehmen, die für die Aufnahme und Prüfung erforderlichen Unterlagen rechtzeitig und 
vollständig vorzulegen sowie Ausbildungs- und Prüfungsgebühren (soweit keine Förderung nach SGB III vorliegt) zu den ver-
einbarten Terminen zu entrichten.  

 Leistungsbescheide von Kostenträgern werden der Schule vom Teilnehmer in Kopie zur Verfügung gestellt. 
 Teilnehmer, die nachhaltig gegen diese Verpflichtungen verstoßen, können von der Schule ausgeschlossen werden. 
 
6. Der Teilnehmer hat von der Schule zur Verfügung gestellte Geräte und Materialien sowie die Schulungsräume pfleglich  zu 

behandeln. 
 
7. Wer gegen die Pflichten als Teilnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig nachhaltig verstößt, kann von der weiteren Teilnahme 

ganz oder teilweise ausgeschlossen werden. Der Teilnehmer hat der Gemeinnützigen Gesellschaft für soziale Dienste - DAA - 
mbH einen ggf. entstandenen Schaden zu ersetzen. 

 Die Gemeinnützige Gesellschaft für soziale Dienste - DAA - mbH behält sich vor, den TN von der Teilnahme auszuschließen, 
wenn nachweisbar festzustellen ist, dass das Lehrgangsziel durch den betreffenden Teilnehmer nicht erreicht werden kann 
oder wenn nach erfolgloser Abmahnung gegen die Pflichten gemäß Punkt 5 und 6 dieser Teilnahmebedingungen wiederholt 
grob verstoßen wurde. In diesem Fall hat der Teilnehmer die Lehrgangsgebühren anteilig für den bereits erfolgten Lehrgang 
zu entrichten; überzahlte Beträge werden erstattet. 

 
8. Die Schule haftet über den Rechtsträger der Schule bei Unfällen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Eine Haftung 

bei Verlust oder Diebstahl vom Teilnehmer eingebrachter Gegenstände entfällt. 
 
9. Nebenabreden bedürfen der Schriftform. 
 
10. Gerichtsstand ist Nürnberg. 
 
Diese Teilnahmebedingungen werden von mir anerkannt. 
 

................................................................... .............................................................................. 
Ort, Datum Rechtsverbindliche Unterschrift 
 
 

Stand: 09/07 

 


